
 

 

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BStatG)1 

 

 

Zweck, Art und Umfang der Erhebung 

Die Personalstandstatistik wird in jedem Jahr zum Stich-

tag 30. Juni als Totalerhebung durchgeführt. Sie ermittelt Daten 

über die Strukturen des Personals im öffentlichen Dienst. 

 

Die Daten dienen zusammen mit den Ergebnissen der Versor-

gungsempfängerstatistik als Entscheidungsgrundlage für Maß-

nahmen auf dem Gebiet des Beamten-, Versorgungs- und Ta-

rifrechts. Außerdem werden die Ergebnisse für Berechnungen 

über die zukünftige Entwicklung des Personalbedarfs sowie der 

Versorgungsberechtigten und die daraus resultierenden finanzi-

ellen Auswirkungen auf die Haushalte der Gebietskörperschaf-

ten verwendet. 

 

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht 

 

Rechtsgrundlage ist das Finanz- und Personalstatistikgesetz 

(FPStatG) in Verbindung mit dem BStatG. 

 

Erhoben werden die Angaben zu § 6 und § 9 FPStatG. 

 

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 11 Absatz 1 und 2 Num-

mer 3 FPStatG in Verbindung mit § 15 BStatG. Hiernach sind 

bei den Ländern die zuständigen Landesminister/ 

 -innen und -senatoren/ -innen oder die Leiter/ -innen der für 

die Zahlbarmachung der Bezüge zuständigen Stellen auskunfts-

pflichtig. Bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden, den 

Sozialversicherungsträgern sowie den staatlichen und kommu-

nalen Einrichtungen, die in öffentlicher Rechtsform geführt 

werden (einschließlich der Zweckverbände), sind die Leiter/ -

innen dieser Erhebungseinheiten oder der für die Zahlbarma-

chung der Bezüge zuständigen Stellen auskunftspflichtig. 

 

Nach § 11a Absatz 1 BStatG sind Stellen, die Aufgaben der öf-

fentlicher Verwaltung wahrnehmen und bereits standardisierte 

elektronische Verfahren nutzen, verpflichtet, diese auch für die 

Übermittlung von Daten an die statistischen Ämter zu verwen-

den. Soweit diese Stellen keine standardisierten Verfahren für 

den Datenaustausch einsetzen, sind elektronische Verfahren 

nach Absprache mit dem statistischen Ämtern zu verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter www.gesetze-im-internet.de 

 

Nach § 15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfech-

tungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung 

keine aufschiebende Wirkung.  

 

 

Geheimhaltung 

 

Die Geheimhaltung der erobenen Einzelangaben richtet sich 

nach § 16 BStatG. 

 

 

Hilfsmerkmale, Ordnungsnummern, Löschung  

 

Name und Anschrift der Einrichtung, Name und Telefonnum-

mer oder E-Mail-Adresse der für Rückfragen zur Verfügung 

stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der techni-

schen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden nach Ab-

schluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale 

auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Angaben 

zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und 

gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen Ver-

pflichtungen erforderlich ist. 

 

Die Berichtsstellennummer dient der Unterscheidung der in die 

Erhebung einbezogenen Einheiten und der rationellen Aufbe-

reitung der Erhebung; sie enthält keine Merkmale über persön-

liche und sachliche Verhältnisse. 

 

Die Beschäftigungsbereichsnummer beinhaltet eine Kenn-

zeichnung nach Gebietskörperschaften und Rechtsformen. Auf-

gabenbereich, Produkt-Nummer bzw. Einzelplan/ Kapitel bein-

halten eine haushaltsrechtliche feste Kennnummer. Der Amtli-

che Gemeindeschlüssel und die Gemeindegrößenklasse sind 

von den Statistischen Ämtern vergebene feste Schlüsselnum-

mern. 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/

